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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.12.1989

Norm

LPG §12

ZPO §182

Rechtssatz

Im Verfahren nach § 12 LPG tri/t den Richter wegen des grundsätzlich außerstreitigen Charakters des Verfahrens sogar

eine über § 182 ZPO hinausgehende P2icht, durch Fragestellung und Erörterung der Rechtsfragen die Parteien zu

einem entsprechend konkreten Vorbringen anzuleiten. Die Unterlassung dieser Anleitung stellt einen Gerichtsfehler

bei der Ermittlung des Sachverhaltes dar.
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